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§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten 
ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 
(2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; 
abweichende oder für uns ungünstige ergänzende Bedin-
gungen des Bestellers werden auch dann nicht Vertrags-
inhalt, wenn wir diesen nicht gesondert widersprechen. 
(3) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zu-
künftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
(4) Änderungen der Bedingungen werden bei Dauer-
schuldverhältnissen dem Besteller jeweils schriftlich unter 
Kennzeichnung der geänderten Bestimmungen mitgeteilt 
und gelten als vereinbart, wenn der Besteller das Dauer-
schuldverhältnis fortsetzt ohne innerhalb angemessener 
Frist zu widersprechen. 
(5) Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen sind 
nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Angaben über die Beschaffenheit unserer Waren erge-
ben sich ausschließlich und abschließend aus der jeweili-
gen Technischen Spezifikation.  
(2) An Angebote halten wir uns 30 Kalendertage, gerech-
net ab Angebotsdatum, gebunden.  
(3) Angebote des Bestellers sind angenommen, wenn wir 
sie schriftlich bestätigen oder die Lieferung oder Leistung 
ausgeführt haben.  
(4) Anfallende Instandhaltungskosten von Werkzeugen, 
Formen, Schablonen etc. werden bis zum Erreichen der 
vereinbarten Ausbringungsmenge von uns getragen. Für 
die Herstellung durch Verschleiß notwendig gewordener 
Ersatzstücke trägt der Besteller bzw. Auftraggeber die 
Kosten. Die Kosten für die sachgemäße Aufbewahrung 
von Werkzeugen werden von uns längstens bis zu drei 
Jahre nach der letzten von uns getätigten Lieferung getra-
gen. Setzt unser Vertragspartner während der Anferti-
gungszeit der Werkzeuge die Zusammenarbeit aus oder 
beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten 
zu seinen Lasten. Werden Werkzeugkosten nicht geson-
dert vereinbart, sondern über die Stückzahl verrechnet, 
sind bei Nichterreichung der vereinbarten Stückzahl die 
Kosten quotenmäßig zu erstatten.  
(5) Schimmel ist berechtigt Unteraufträge zu erteilen. 
 
§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulatio-
nen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu 
dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung. Wir sind berechtigt Unterlagen jederzeit heraus zu 
verlangen, wenn die Geheimhaltung nicht sichergestellt ist. 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen und Preise 
(1) Preise gelten gemäß Incoterms 2020 EXW inklusive 
Verpackung.  
(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen 
innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu 
leisten und haben in den gesetzlichen Zahlungsmitteln zu 
erfolgen. Soweit keine abweichende Vereinbarung getrof-
fen wurde, ist die Zahlung in EURO auf das von uns ge-
nannte Konto zu erbringen. Transfer-, Umtausch- und 
sonstige Zahlungsgebühren sind vom Besteller zu tragen. 
(3) Werkzeugkosten sind netto und ohne Abzug wie folgt 
zu bezahlen:  
40 % bei Auftragsvergabe 

30 % bei Bemusterung 
30 % mit der Freigabe der Musterteile. 
(4) Eine nachträgliche Herabsetzung der Bestellmenge 
bedingt eine Erhöhung des Stückpreises und der verein-
barten Werkzeugkostenanteile unter besonderer Berück-
sichtigung etwa zusätzlicher Rüst- und Anlaufkosten.  
(5) Tritt eine wesentliche Änderung bestimmter Kostenfak-
toren wie z.B. Lohn-, Material- und Vertriebskosten ein, 
behalten wir uns eine angemessene Preisänderung vor. 
(6) Für Nachbestellungen sind die Preise von früheren 
oder laufenden Aufträgen nicht bindend.  
(7) Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen auf-
rechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Bei Aufrechnung mit Forderungen in Fremdwährun-
gen erfolgt diese zu dem Kurs der EZB zum Zeitpunkt der 
Aufrechnung oder des Urteils. 
(8) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
(9) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt nach schriftli-
cher Mitteilung an unseren Partner die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen bis zur Begleichung des Rückstandes 
einzustellen. 
 
§ 5 Lieferung, Gefahrübergang  
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(2) Vereinbarte Termine und Fristen sind grundsätzlich 
einzuhalten. Sie dürfen ohne Vereinbarung eines entspre-
chenden Nachteilsausgleichs von unserem Vertrags-
partner nicht einseitig verschoben werden.  
(3) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen beim Eintritt 
unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ergebnisse, auch 
wenn sie bei unserem Vorlieferanten auftreten, soweit sie 
auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegen-
standes von erheblichem Einfluss sind.  
(4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie keine wesentli-
che Vertragsverletzung darstellen und können von uns 
gesondert in Rechnung gestellt werden. 
(5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt 
er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuld-
nerverzug geraten ist. 
(6) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestel-
lers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
(7) Mit der Absendung der Ware an den Besteller, spätes-
tens jedoch mit Verlassen der Ware aus dem Werk/ Lager 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufäl-
ligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware 
vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
(8) Schimmel ist nicht verpflichtet, für die Aus-, Durch- 
oder Einfuhr erforderliche Genehmigungen, Zollerklärun-
gen, Lizenzen oder sonstige Dokumente zu besorgen oder 
zu erstellen. Auf Verlangen, Gefahr und Kosten des Be-
stellers unterstützt Schimmel jedoch bei der Beschaffung 
der von dem Besteller bezeichneten Dokumente. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderun-
gen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zu-
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künftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets 
ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich 
vertragswidrig verhält.  
(2) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die 
Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in 
Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt 
zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die 
Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
(3) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsa-
che durch den Besteller erfolgt stets im Namen und im 
Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwart-
schaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der um-
gebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu 
den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt 
als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Mitei-
gentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch 
solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbin-
dung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung 
schon jetzt an. 
(4) Der Besteller hat uns im Falle von Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen in unser Vorbehaltseigentum oder in 
die im Voraus abgetretenen Forderungen unverzüglich zu 
unterrichten und die notwendigen Unterlagen zuzustellen. 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Antrag des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt 
 
§ 7 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff / 
Herstellerregress  
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Wurde eine Abnahme der Ware oder 
eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Män-
geln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger 
Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen kön-
nen. 
(2) Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich 
nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. 
Liefern wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern 
etc. des Bestellers, übernimmt dieser das Risiko der Eig-
nung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Werden 
vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandset-
zungsarbeiten, Änderungen etc. vorgenommen, so beste-
hen für diese und die daraus entstehenden Folgen eben-
falls keine Mängelansprüche. 
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte 
Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, 

vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl 
nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets 
Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorste-
hender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
(4) Schlägt die Nacherfüllung drei Mal fehl, kann der Be-
steller; unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche; 
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
(5) Eine Hemmung der Verjährung von Ansprüchen des 
Bestellers bei Verhandlungen tritt nur ein, wenn wir uns 
auf Verhandlungen schriftlich eingelassen haben. Die 
Hemmung endet drei Monate nach unserer letzten schrift-
lichen Äußerung.  
(6) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr gerechnet 
ab dem Gefahrübergang. Dies gilt nicht für Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung, die innerhalb der regelmäßigen Verjäh-
rungsfrist verjähren.  
 
§ 8 Haftung 
(1) Unsere Haftung für Schadensersatz beschränkt sich 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei einfach fahrläs-
sig verursachten Sach- und Vermögensschaden haften 
wir, unsere Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstige 
Dritte, nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Ver-
tragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schä-
den; wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrau-
en darf. 
(3) Diese Haftungsausschüsse gelten nicht, sofern es sich 
um Verletzungen des Lebens, des Körpers oder Gesund-
heit handelt, sowie wenn es sich um Verletzungen des 
Produkthaftgesetztes oder einer von uns gegeben Garan-
tie handelt.  
 
§ 9 Sonstiges  
(1) Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Be-
triebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Aus-
bleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonsti-
ge unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer 
der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Pflicht 
zur rechtzeitigen Leistung.  Dies gilt auch, wenn diese 
Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der 
betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Dabei sind 
wir verpflichtet unverzüglich die erforderlichen Informatio-
nen weiterzugeben und unsere Verpflichtungen den ver-
änderten Verhältnissen anzupassen. 
(2) Diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamte Ge-
schäftsbeziehung der Parteien unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG).  
(3) Erfüllungsort sowie Gerichtsstand für alle sich erge-
benden Streitigkeiten ist das für uns zuständige Gericht. 
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, 
sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, 
so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu 
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 

 


